	Evangelische Landeskirche in Baden
Evangelischer Oberkirchenrat
	


(
(
Seite 3 zum Schreiben vom 4. Dezember 1992

AZ: 21/513 

	Evangelischer Oberkirchenrat ( Postfach 2269 ( 76010 Karlsruhe


I.
An die
Rechnungsämter,

Kirchengemeindeämter und

die Diakonischen Werke

im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden,

Vorholzstraße 3, 7500 Karlsruhe 1

Rechnungsprüfungsamt im Hause

	
	Rechtsreferat                                         Abt. Arbeits- und Dienstrecht
Blumenstraße 1-7
76133 Karlsruhe

Telefon
(0721) 9175-607
Telefax
(0721) 9175-620
AZ: 21/513 

Sachbearbeitung:
Herr Zeier
4. Dezember 1992


Einzelgruppenplan 22 (Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen / Sozialpädago​gen) der kirchlichen Vergütungsordnung


Sehr geehrte Damen und Herren,

nach dem Einzelgruppenplan 22 sind Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen / Sozialpädagogen in Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1 eingruppiert. Nach 1-jähriger Tätigkeit in Vergütungsgruppe Vb erfolgt Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 2 und nach 7jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb in Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 3.

Aus der Formulierung „... Tätigkeit / Bewährung in Vergütungsgruppe …“ ergibt sich (s.Gl.Nr. 16.4.1 der Hinweis des FM BW zu §§ 22,23 BAT), daß als Zeit einer Tätigkeit /Bewährung nur Zeiten zu berücksichtigen sind, die bei einem öffentlichen Arbeitgeber (§ 20 Abs. 2 BAT) oder ei​nem kirchlichen Rechtsträger (§ 4 – zu § 20 Abs. 2 BAT / Dienstzeit – AR-HAng.) in der in Bezug genommenen Vergütungsgruppe tatsächlich verbracht wurden, wobei die Mitarbeiterin / Mitarbei​ter, die von einem öffentlichen Arbeitgeber zu einem kirchlichen Rechtsträger übergetreten sind, so zu stellen sind, als hätte Abschnitt G Teil II der Anlage 1a BAT in der ab 01.01.1991 geltenden Fassung bereits vorher gegolten und wäre Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVb durch den öffentlichen Arbeitgeber in Fällen, in denen eine zur Ersteingruppierung in Vergütungsgruppe Vb bewertete Tätigkeit übertragen war, bereits nach 2jähriger Bewährung erfolgt (nicht 4 Jahre, wie es Anlage 1a Teil II Abschnitt G in der bis zum 31.12.1990 geltenden Fassung vorgesehen hat).
Nach der Vergütungsordnung können Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter, die von einem öffentli​chen Arbeitgeber zu einem kirchlichen Rechtsträger im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden übergetreten sind, hinsichtlich der Eingruppierung nicht so behandelt werden, als hätten sie von Anfang an im kirchlichen Dienst gestanden.

Andererseits folgt daraus, daß Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter, denen im öffentlichen Dienst eine „schwierige Tätigkeit“ übertragen war und die mit Beschäftigungsbeginn in die Vergütungs​gruppe IVb Fallgruppe 16 von Abschnitt G Teil II der Anlage 1a BAT eingruppiert waren, bei Über​tritt in den kirchlichen Dienst bereits nach 7jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVa eingrup​piert sind, während ein unmittelbar nach Erlangung der Berufsbefähigung von einem kirchlichen Rechtsträger eingestellter Mitarbeiter erst nach 8jähriger Berufstätigkeit in die Vergütungsgruppe IVa aufrücken kann, soweit kein herausgehobenes und die Ersteingruppierung in Vergütungs​gruppe IVa rechtfertigendes Tätigkeitsmerkmal zutrifft.
Beispiel 1

Sozialarbeiterin war nach Erlangung der staatlichen Anerkennung im März 1986 ab 01.04.1986 bei einer Kommune tätig. Sie erhielt zunächst Vergütung nach Vergütungsgruppe Vb. Nach 4jähriger Bewährung erfolgte ab 01.04. 1990 Neueingruppierung in Vergütungsgruppe IVb. Am 01.10.1990 trat sie zu einem kirchlichen Rechtsträger unter Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVb und Gewährung einer Besitzstandszulage in Höhe der Differenz zu der höheren Kommunalver​gütung über.

Nach Anlage 1a Teil II Abschnitt G BAT in der ab 01.01.1991 geltenden Fassung hätte sie, da keine schwierige Tätigkeit übertragen war, nach 2jähriger Bewährung ab 01.04.1988 in die Vergü​tungsgruppe IVb eingruppiert werden können. Die Bewährungszeit für die Aufrückung in Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 3 Einzelgruppenplan 22 beginnt somit ab 01.04.1988 zu lau​fen, so daß die zeitlichen Voraussetzungen für die Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVa zum 1. April 1995 erfüllt wären.

Wäre die Mitarbeiterin von Anfang an bei dem kirchlichen Rechtsträger tätig gewesen, bestünde Anspruch auf Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 3 ab 01.04.1994 (ab Beschäfti​gungsbeginn am 01.04.1986 Vergütungsgruppe Vb, ab 01.04.1987 in Vergütungsgruppe IVb).
Wäre im Beispielsfall der Übertritt zu dem kirchlichen Rechtsträger bereits ab 01.10.1987 erfolgt, wäre aufgrund von Fallgruppe 2 Einzelgruppenplan 22 ab 01.10.1987 Vergütung nach Vergütungs​gruppe IVb zu zahlen gewesen und bestünde dann 01.10.1994 Anspruch auf Eingrup​pierung in Vergütungsgruppe IVa.

Beispiel 2

Sozialarbeiter wurde unmittelbar nach Erlangung der Berufsbefähigung ab 01.10.1985 von einer Kommune unter Zuweisung von „schwierigen Tätigkeiten“ in die Vergütungsgruppe IVb einge​stellt. Seit 01.01.1991 wird eine Vergütungsgruppenzulage nach Fußnote 2 von Abschnitt G Teil II Anlage 1a BAT in der ab 01.01.1991 geltenden Fassung gewährt. Ein Anspruch auf Eingruppie​rung in Vergütungsgruppe IVa sah weder nach Anlage 1 a in der bis zum 31.12.1990 geltenden Fassung vor noch ist er durch die Neuregelung gegeben.

Der Sozialarbeiter trat am 01.10.1991 zu einem kirchlichen Rechtsträger unter Eingruppierung in die Vergütungsgruppe IVb und der Gewährung einer Besitzstandszulage im Blick auf die höhere Vergütung nach dem Kommunaltarif über.

Ausgehend davon, daß der Mitarbeiter mit Beschäftigungsbeginn bei der Kommune am 01.10.1985 in die Vergütungsgruppe IVb eingruppiert wurde, besteht Anspruch auf Eingruppie​rung in die Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 3 ab 01.10.1992 (nach 7-jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb).
Soweit Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter, die bei einem kommunalen Rechtsträger tätig sind, eingestellt werden und die mit dem Übertritt in den kirchlichen Dienst aufgrund obiger Darlegun​gen noch nicht die Voraussetzungen für eine Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 3 Einzelgruppenplan 22 erfüllen, bestehen keine Bedenken, wenn diesen zur Wahrung ihres Besitz​standes für die Zeit bis zur Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVa eine sonderzuwen​dungswirksame und gesamtversorgungsfähige Ausgleichszulage in Höhe der Differenz zwishen der höheren Vergütung nach dem Kommunaltarif und dem Vergütungsanspruch nach dem Bund-Länder-Tarif gewährt wird.
Beispiel 3
Sozialarbeiterin, die die staatliche Anerkennung im März 1988 erhalten hat, ist sei 01.04.1988 bei einer Kommune tätig. Ihr ist keine schwierige Tätigkeit i.S. der Vergütungsord​nung übertragen. Sie wurde mit Beschäftigungsbeginn in Vergütungsgruppe Vb eingruppiert. Mit dem Inkrafttreten des Änderungstarifvertrages zu Anlage 1a BAT am 01.01.1991 erfolgte Eingrup​pierung in Vergü​tungsgruppe IVb BAT. Hätte Anlage 1a in der ab 01.01.1991 geltenden Fassung bereits vorher gegolten, wäre Eingruppierung in die Vergütungsgruppe IVb BAT bereist zum 01.04.1990 erfolgt. Sie trat ab 01.01.1992 zu einem kirchlichen Rechtsträger über und war mit Beschäftigungsbeginn im kirchlichen Dienst in Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 2 EGP 22 eingruppiert. Anspruch auf Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 3 Einzelgruppen​plan 22 besteht ab 01.04.1997.

Der Mitarbeiterin kann bis zur Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVa ab Übertritt in den kirchli​chen Dienst zur Wahrung ihres Besitzstandes eine sonderzuwendungswirksame und gesamtversor​gungsfähige Ausgleichszulage in Höhe der Differenz zwischen der Vergütung, die nach dem Bund-Länder-Tarif zusteht und dem Betrag der jeweils nach dem Kommunaltarif zu​stünde, gezahlt werden; die Ausgleichszulage ist nicht aufzehrbar und entfällt mit der Eingruppie​rung in Vergütungsgruppe IVa.
Mit der Mitarbeiterin wäre folgende Nebenabrede zum Arbeitsvertrag abzuschließen:

„Die Mitarbeiterin erhält zur Wahrung ihres Besitzstandes ab … bis zur Erfüllung der Voraussetzun​gen zur Eingruppierung in Vergütungsgruppe IVa Fallgruppe 3 Einzelgruppenplan 22 eine nicht aufzehrbare, sonderzuwendungswirksame und gesamtversorgungsfähige Ausgleichs​zulage in Höhe der Differenz zwischen der Vergütung, die nach dem Bund-Länder-Tarif zusteht und dem Betrag, der sich jeweils nach dem Kommunaltarif ergeben würde“.
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



(Thielmann)


II.
Fertige Durchschrift von Ziffer 1 für

a) die Akten 21/5139
b) 6 Wg
c) 6 Ro
d) 2 Fe
e) 6 Bi
f) die Unterlagen von 6 Ze


III.
Vor Abgang an die Herren 2 Ja, 5 Ve, 7 Zi und 7 Ha zur Kenntnis.


IV.
z.d.A.

Im Auftrag



(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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